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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 

Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und des Fraktionsgesetzes 

 
 
A Problem 

 

Durch Gesetz vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 860), in Kraft getreten am 5. November 

2016 und am 1. Juli 2017, ist die Landesverfassung unter anderem insoweit geändert worden, 

dass es eine parlamentslose Zeit – auch bei vorzeitiger Auflösung des Landtags – nicht mehr 

gibt. Die entsprechenden Vorschriften für diesen Fall im Abgeordnetengesetz und im Frakti-

onsgesetz sind daher obsolet.  

 

Der Aufstockungsbetrag als Teil des Übergangsgeldes nach dem Ausscheiden kann zu die-

sem Zeitpunkt nur vorläufig festgesetzt werden, da die anzurechnenden Einkünfte erst nach 

Vorlage des Steuerbescheides für das jeweilige Jahr bekannt sind. Für die vorläufige Festset-

zung fehlt eine ausdrückliche Rechtsgrundlage. 

 

Bisher fehlt eine Regelung dazu, wer Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Landtags 

die Genehmigung erteilt, wenn sie aussagen sollen über geheim zu haltende Tatsachen aus 

ihrer Zeit der Mitgliedschaft im Landtag. 

 

Das Abgeordnetengesetz enthält in § 20 eine Regelung, in welchem Umfang die steuerpflich-

tigen Abgeordnetenbezüge übertragbar und damit pfändbar sind, jedoch nicht hinsichtlich der 

Amtsausstattung nach § 6 Abgeordnetengesetz. Wird diese tatsächlich gepfändet, ist das Mit-

glied des Landtags nicht mehr arbeitsfähig. 

 

Diverse Gesetze, auf die das Abgeordnetengesetz Bezug nimmt, sind geändert worden, so-

dass Verweise überarbeitet werden müssen und erforderliche besondere Regelungen für den 

Abgeordnetenbereich fehlen. 
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Die Rechtsstellung einer Vereinigung von Abgeordneten, die nicht Fraktionsmindeststärke er-

reicht, aber im Übrigen die Fraktionsmerkmale erfüllt (Gruppe), wird im Abgeordnetengesetz 

und im Fraktionsgesetz bislang nur begrenzt geregelt.  

 

Die Vorschriften im Fraktionsgesetz zur Rechnungslegung gehen von der kameralistischen 

Buchführung aus, obwohl auch eine Buchführung nach kaufmännischen Regeln erfolgen kann. 

Da die kaufmännische Buchführung inzwischen den Regelfall darstellt, ist eine inhaltliche und 

sprachliche Anpassung der Vorschriften zur Buchführung, zur Rechnungslegung und zur Ver-

öffentlichung erforderlich.  

 

Die Vorschriften zur Liquidation regeln die Durchführung des Liquidationsverfahrens nur 

knapp. Um eine ordnungsgemäße Durchführung der Liquidation zu sichern und die wirtschaft-

lichen Interessen des Landes zu wahren, ist eine Präzisierung der Rechte und Pflichten der 

Beteiligten im Fraktionsgesetz erforderlich. 

 

 

B Lösung 

 

Zur Vermeidung von Missverständnissen oder Auslegungsschwierigkeiten werden die Vor-

schriften zur parlamentslosen Zeit im Abgeordnetengesetz und Fraktionsgesetz aufgehoben 

bzw. angepasst. 

 

In § 9 Abgeordnetengesetz wird eine Rechtsgrundlage für die vorläufige Festsetzung des Auf-

stockungsbetrages aufgenommen. 

 

Entsprechend der Regelung des Deutschen Bundestages erteilt der Präsident bzw. die Präsi-

dentin des Landtags den (ehemaligen) Abgeordneten die Aussagegenehmigung. 

 

Es wird ausdrücklich gesetzlich geregelt, dass die Amtsausstattung nicht übertragbar ist. 

 

Verweise werden angepasst und ergänzende Vorschriften werden erlassen. 

 

Die Regelungen im Fraktionsgesetz zur Buchführung, zur Rechnungslegung und zur Veröf-

fentlichung werden angepasst. Auch künftig ist sowohl die kameralistische als auch die kauf-

männische Buchführung zulässig. Da die Begrifflichkeiten bislang allein von der kameralisti-

schen Buchführung ausgingen, besteht ein grundlegender Überarbeitungsbedarf. Es erfolgt 

eine inhaltliche und sprachliche Anpassung der Vorschriften zur Buchführung, zur Rechnungs-

legung und zur Veröffentlichung. 

 

Die Rechtsstellung einer Gruppe wird in § 10 Fraktionsgesetz geregelt. 

 

Die Veräußerung des Vermögens zum Zwecke der Liquidation muss zu marktangemessenen 

Preisen erfolgen. Neue Verbindlichkeiten dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Präsiden-

tin bzw. des Präsidenten des Landtags eingegangen werden. Die Liquidation soll außerdem 

auf einen überschaubaren Zeitraum von zwölf Monaten begrenzt werden. 
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C Kosten 

 

Die Neuregelung zur Gruppe (§ 10 FraktG NRW) betrifft auch deren Ausstattung mit Geld- und 

Sachleistungen. Die Regelung kann zu Mehrkosten führen, wenn es neben den bestehenden 

Fraktionen zur Bildung zusätzlicher Gruppen kommt. Derzeit besteht im Landtag keine 

Gruppe. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf  
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 
 

Artikel 1 
Abgeordnetengesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (AbgG NRW) 

  
Abgeordnetengesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (AbgG NRW) 

 
Das Abgeordnetengesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (AbgG NRW) vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 252), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. 
S. 550), wird wie folgt geändert: 
 

  

1.  § 7 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Absatz 3 Satz 2 erhält folgende 
Fassung: 

 
„Entsprechendes gilt beim Bezug 
einer Rente aus einer zusätzlichen 
Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung für Angehörige des öffentli-
chen Dienstes; § 68 Absätze 3 bis 
5 des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes sind sinngemäß anzu-
wenden.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 7 
Anrechnung anderer Einkünfte;  

Doppelmandat 
 
(3) Die Abgeordnetenbezüge nach § 5 ruhen 
neben Versorgungsansprüchen aus einem 
Amtsverhältnis oder aus einer Verwendung 
im öffentlichen Dienst um 65 Prozent der 
Versorgungsansprüche, höchstens jedoch 
um 52,44 Prozent der Abgeordnetenbezüge 
nach § 5 Absatz 1. Entsprechendes gilt beim 
Bezug einer Rente aus einer zusätzlichen Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung für An-
gehörige des öffentlichen Dienstes; § 55 Ab-
satz 3 und 4 des Beamtenversorgungsgeset-
zes ist sinngemäß anzuwenden. Erhält ein 
Mitglied des Landtags Versorgungsbezüge 
aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst 
einer zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Einrichtung, sind § 8 des Bundesbesol-
dungsgesetzes und die dazu im Zweiten Ge-
setz zur Vereinheitlichung und Neuregelung 
des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 
ergangenen Übergangsvorschriften sinnge-
mäß anzuwenden mit der Maßgabe, dass 
die Abgeordnetenbezüge nach § 5 Absatz 1 
um höchstens 52,44 Prozent gekürzt wer-
den. 
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b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht 
auf jährliche Sonderzahlungen auf 
gesetzlicher Grundlage oder auf 
Grund tariflicher Regelungen anzu-
wenden.“ 

 

 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht auf Leis-
tungen nach dem Gesetz über die Gewäh-
rung einer Sonderzahlung und über die Be-
züge der Staatssekretäre in den Jahren 2003 
und 2004 für das Land Nordrhein-Westfalen 
oder entsprechende Leistungen, auch auf 
Grund tariflicher Regelungen anzuwenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 9 Absatz 4 wird folgender Satz 7 an-

gefügt: 
 

„Bis zur Vorlage des Steuerbescheides 
für das betreffende Jahr erfolgt eine vor-
läufige Festsetzung.“ 
 

 § 9 
Übergangsgeld 

 
(4) Auf den Aufstockungsbetrag nach Ab-
satz 3 werden alle eigenen Einkünfte, die im 
Bezugszeitraum zufließen, angerechnet mit 
Ausnahme der Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen und aus Vermietung und Verpachtung. 
Angerechnet werden auch die Entschädi-
gung als Mitglied des Europäischen Parla-
ments, des Deutschen Bundestages oder 
der gesetzgebenden Körperschaft eines an-
deren Landes sowie das Übergangsgeld 
nach dem Europaabgeordnetengesetz, dem 
Abgeordnetengesetz des Bundes oder eines 
anderen Landes. Der Aufstockungsbetrag 
wird in vollem Umfang der Einkünfte gekürzt. 
Die zu berücksichtigenden Einkünfte sind 
nachzuweisen. Von der zahlenden Stelle 
kann ein Nachweis über Zeitraum und Höhe 
der Einkünfte verlangt werden. Als Nach-
weise gelten auch sonstige Dokumente, aus 
denen sich erzielte Einkünfte im Bezugszeit-
raum ermitteln lassen. 
 

 
 
 
3.  § 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Die Abgeordneten und Versor-
gungsempfänger und Versorgungsemp-
fängerinnen erhalten eine Beihilfe zu 
den notwendigen Kosten in Krankheits-
, Pflege-, Geburts- und Todesfällen in 
sinngemäßer Anwendung der Beihilfe-
vorschriften für Landesbeamte und Lan-
desbeamtinnen. Versorgungsempfän-
ger und Versorgungsempfängerinnen 

 § 13 
Beihilfe und Zuschuss zu den  

Kosten in Krankheits-, Pflege-, Geburts-  
und Todesfällen 

 
(1) Die Abgeordneten und Versorgungsemp-
fänger und Versorgungsempfängerinnen er-
halten eine Beihilfe zu den notwendigen Kos-
ten in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und To-
desfällen in sinngemäßer Anwendung der 
Beihilfevorschriften für Landesbeamte und 
Landesbeamtinnen. Versorgungsempfänger 
und Versorgungsempfängerinnen im Sinne 
dieser Vorschrift sind ehemalige Abgeord-
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im Sinne dieser Vorschrift sind ehema-
lige Abgeordnete, die Altersentschädi-
gung wegen Gesundheitsschäden nach 
diesem Gesetz oder eine Rente aus 
dem Versorgungswerk beziehen, sowie 
deren Hinterbliebene, die Hinterbliebe-
nenversorgung wegen Gesundheits-
schäden oder Tod oder eine Hinterblie-
benenrente aus dem Versorgungswerk 
erhalten. Soweit in den Beihilfevor-
schriften für Landesbeamte und Lan-
desbeamtinnen eine über die Eigenvor-
sorge hinausgehende vorgeschriebene 
Selbstbeteiligung an den Kosten (Kos-
tendämpfungspauschale) vorgesehen 
ist, richtet sie sich für den Präsidenten 
oder die Präsidentin nach der höchsten, 
für die Vizepräsidenten oder Vizepräsi-
dentinnen nach der zweithöchsten und 
für die übrigen Mitglieder des Landtags 
nach der dritthöchsten der für Landes-
beamten und Landesbeamtinnen gel-
tenden Stufen. Die Kostendämpfungs-
pauschale bei Bezug von Altersent-
schädigung wegen Gesundheitsschä-
den oder einer Rente aus dem Versor-
gungswerk beträgt jeweils 70 Prozent, 
bei Hinterbliebenenrenten 40 Prozent 
der nach Satz 3 maßgeblichen Beträge. 
Die Festsetzung der Belastungsgren-
zen nach § 15 Beihilfeverordnung wird 
nur auf Antrag vorgenommen. Zur Be-
rechnung der Belastungsgrenze nach 
§ 15 Absatz 1 Beihilfeverordnung wer-
den insgesamt 1 Prozent der nachge-
wiesenen Einkünfte im Sinne des § 9 
Absatz 4 des Beihilfeberechtigten im vo-
rangegangenen Kalenderjahr herange-
zogen. Zur Berechnung der Belastungs-
grenze nach § 15 Absatz 4 Beihilfever-
ordnung werden insgesamt 0,5 Prozent 
der nachgewiesenen Einkünfte im 
Sinne des § 9 Absatz 4 des Beihilfebe-
rechtigten im vorangegangenen Kalen-
derjahr herangezogen.  

 
 
 
 
 
 
 

nete, die Altersentschädigung wegen Ge-
sundheitsschäden nach diesem Gesetz oder 
eine Rente aus dem Versorgungswerk be-
ziehen, sowie deren Hinterbliebene, die Hin-
terbliebenenversorgung wegen Gesund-
heitsschäden oder Tod oder eine Hinterblie-
benenrente aus dem Versorgungswerk er-
halten. Soweit in den Beihilfevorschriften für 
Landesbeamte und Landesbeamtinnen eine 
über die Eigenvorsorge hinausgehende vor-
geschriebene Selbstbeteiligung an den Kos-
ten (Kostendämpfungspauschale) vorgese-
hen ist, richtet sie sich für den Präsidenten 
oder die Präsidentin nach der höchsten, für 
die Vizepräsidenten oder Vizepräsidentin-
nen nach der zweithöchsten und für die übri-
gen Mitglieder des Landtags nach der dritt-
höchsten der für Landesbeamten und Lan-
desbeamtinnen geltenden Stufen. Die Kos-
tendämpfungspauschale bei Bezug von Al-
tersentschädigung wegen Gesundheitsschä-
den oder einer Rente aus dem Versorgungs-
werk beträgt jeweils 70 Prozent, bei Hinter-
bliebenenrenten 40 Prozent der nach Satz 3 
maßgeblichen Beträge. Zur Berechnung der 
Belastungsgrenze nach § 15 Beihilfeverord-
nung, die nur auf Antrag vorgenommen wird, 
werden insgesamt 1 Prozent der nachgewie-
senen Einkünfte im Sinne des § 9 Absatz 4 
des Beihilfeberechtigten im vorangegange-
nen Kalenderjahr herangezogen. 
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4.  In § 16a Absatz 6 werden nach den 

Worten „sind bei der Präsidentin“ die 
Worte „bzw. dem Präsidenten“ einge-
fügt. 

 § 16a 
Anzeigepflichten 

 
(6) Die Anzeigen sind bei der Präsidentin des 
Landtags nach folgender Maßgabe einzu-
reichen: 
1. Anzeigen nach Absatz 1 Nummer 2 in Ver-

bindung mit Absatz 2 innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach Annahme des 
Mandats  

2. Änderunge1n und Ergänzungen während 
der Wahlperiode innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach ihrem Eintritt  

3. Angaben nach Absatz 1 Nummer 3 in Ver-
bindung mit Absatz 3 Nummer 2 jährlich, 
und zwar innerhalb des ersten Halbjahres 
für das vergangene Jahr  

 
4. Angaben nach Absatz 1 Nummer 3 in Ver-

bindung mit Absatz 3 Nummer 3 monatlich 
innerhalb von drei Monaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  In § 16c Absatz 3 werden die Worte 

„30.000 €“ durch die Worte 
„30.000 Euro“ ersetzt. 

 

 § 16c 
Veröffentlichung 

 
(3) Die Angaben gemäß § 16a Absatz 3 
Nummer 2 werden in Stufen veröffentlicht. 
Die Stufe 1 erfasst anzeigepflichtige jährliche 
Einkünfte bis 1.000 Euro, die Stufe 2 Ein-
künfte bis 2.500 Euro, die Stufe 3 Einkünfte 
bis 5.000 Euro, die Stufe 4 Einkünfte bis 
10.000 Euro, die Stufe 5 Einkünfte bis 
20.000 Euro, die Stufe 6 Einkünfte bis 
40.000 Euro, die Stufe 7 Einkünfte bis 
60.000 Euro. Bei allen folgenden Stufen, de-
ren Nummerierung sich fortlaufend erhöht, 
werden jeweils 30.000 € zum Höchstbetrag 
der vorhergehenden Stufe addiert. Die Ein-
künfte werden der entsprechenden Stufe zu-
geordnet, sofern der Höchstbetrag der vor-
hergehenden Stufe überschritten wurde. 
Werden innerhalb eines Kalenderjahres un-
regelmäßige Einkünfte nach § 16a Absatz 3 
Nummer 4 angezeigt, wird die Einkommens-
stufe bzw. der Betrag mit Angabe des Mo-
natsnamens veröffentlicht. 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/1117 

 
 

9 

6.  Nach § 17 wird ein neuer § 17a einge-
fügt: 

 
„§ 17a 

Verschwiegenheitspflicht und  
Aussagegenehmigung 

 
(1) Die Mitglieder des Landtags dürfen, 
auch nach Beendigung ihres Mandats, 
ohne Genehmigung weder vor Gericht 
noch außergerichtlich Aussagen oder 
Erklärungen abgeben über Angelegen-
heiten, die auf Grund eines Gesetzes o-
der nach den Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung des Landtags Nord-
rhein-Westfalen der Verschwiegenheit 
unterliegen. 
 
(2) Die Genehmigung erteilt der Präsi-
dent bzw. die Präsidentin des Landtags. 
Sind Stellen außerhalb des Landtags an 
der Entstehung der geheim zu halten-
den Angelegenheiten beteiligt gewesen, 
kann die Genehmigung nur im Einver-
nehmen mit ihnen erteilt werden. 
 
(3) Die Genehmigung darf nur versagt 
werden, wenn die Aussage oder Erklä-
rung dem Wohl des Landes Nordrhein-
Westfalen oder eines anderen Landes 
oder des Bundes Nachteile bereiten o-
der die Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
ernstlich gefährden oder erheblich er-
schweren würde.“ 

 

  

7.  § 18 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Die in den §§ 5, 6 Absatz 1 und 
2 und § 13 geregelten Ansprüche 
entstehen mit dem Tag der Fest-
stellung der Wahl bzw. bei Listen-
nachfolgern und Listennachfolge-
rinnen mit dem Tag der Annahme 
der Wahl mit der Maßgabe, dass 
bis zum Beginn der neuen Wahlpe-
riode die anteiligen Abgeordneten-
bezüge nach § 5 um den anteiligen 
Pflichtbeitrag zum Versorgungs-
werk gekürzt werden. Die Leistun-
gen werden für einen Monat nur 

 § 18 
Beginn und Ende 

der Ansprüche, Zahlungsvorschriften 
 
(1) Die in den §§ 5, 6 Absatz 1 und 2 und 
§ 13 geregelten Ansprüche entstehen mit 
dem Tag der Feststellung der Wahl bzw. bei 
Listennachfolgern und Listennachfolgerin-
nen mit dem Tag der Annahme der Wahl, 
auch wenn die Wahlperiode des letzten 
Landtags noch nicht abgelaufen ist, mit der 
Maßgabe, dass bis zum Beginn der neuen 
Wahlperiode die anteiligen Abgeordnetenbe-
züge nach § 5 um den anteiligen Pflichtbei-
trag zum Versorgungswerk gekürzt werden. 
Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens des 
Präsidenten bzw. der Präsidentin, eines Vi-
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einmal gewährt. Im Falle des vor-
zeitigen Ausscheidens des Präsi-
denten bzw. der Präsidentin, eines 
Vizepräsidenten oder einer Vize-
präsidentin endet die Zahlung der 
zusätzlichen Leistungen nach § 5 
Absatz 2 mit dem Ablauf des Tages 
des Ausscheidens aus diesem Amt. 
Ein ausscheidendes Mitglied des 
Landtags erhält die Leistungen 
nach den §§ 5 und 13 bis zum Ende 
des Monats, in dem seine Mitglied-
schaft endet. “ 

 
 

b)  Absatz 4 wird gestrichen. 
 

zepräsidenten oder einer Vizepräsidentin en-
det die Zahlung der zusätzlichen Leistungen 
nach § 5 Absatz 2 mit dem Ablauf des Tages 
des Ausscheidens aus diesem Amt. Ein aus-
scheidendes Mitglied des Landtags erhält 
die Leistungen nach den §§ 5 und 13 bis zum 
Ende des Monats, in dem seine Mitglied-
schaft endet. Mitglieder des Präsidiums und 
des Ständigen Ausschusses gemäß Artikel 
40 der Landesverfassung erhalten die in 
Satz 1 genannten Leistungen bis zum Ende 
des Monats, in dem ein neu gewählter Land-
tag zusammentritt. Die Leistungen werden 
für einen Monat nur einmal gewährt. 
 
(4) Im Falle der Auflösung des Landtags ste-
hen den Abgeordneten die in den §§ 5, 6 und 
13 geregelten Ansprüche bis zum Ende des 
Monats zu, in dem die Neuwahl stattfindet. 
Für die Abgeordneten des neu gewählten 
Landtags entstehen diese Ansprüche mit 
dem Ersten des auf die Neuwahl folgenden 
Monats, sofern sie nicht nach Absatz 1 zu ei-
nem früheren Zeitpunkt entstanden sind. Für 
die Zeit, in der keine Beitragspflicht zum Ver-
sorgungswerk besteht, werden die Abgeord-
netenbezüge in entsprechender Höhe ge-
kürzt. 
 

 
 
8.  In § 20 Absatz 1 wird nach Satz 2 fol-

gender Satz 3 angefügt: 
 

„Die Amtsausstattung nach § 6 ist nicht 
übertragbar.“ 
 

 § 20  
Verzicht, Übertragbarkeit 

(1) Ein Verzicht auf die Abgeordnetenbezüge 
nach § 5 ist unzulässig. Der Anspruch ist nur 
bis zu einem Viertel übertragbar. 
 

9.  § 27 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

a)  Absatz 2 wird gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 27  
Fraktionen;  

Leistungen an fraktionslose  
Abgeordnete 

 
(2) Vereinigungen von Abgeordneten, die 
nicht die in Absatz 1 genannte Fraktionsmin-
deststärke erreichen, aber im Übrigen die 
Fraktionsmerkmale erfüllen (Zusammen-
schlüsse von fraktionslosen Abgeordneten), 
erhalten Leistungen in entsprechender An-
wendung der §§ 3 und 4 Fraktionsgesetz. 
Der Grundbetrag wird durch die Sachleistun-
gen abgegolten. 
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b)  Der bisherige Absatz 3 wird Ab-
satz 2 und erhält folgende Fas-
sung: 

 
„(2) Abgeordnete, die keiner Frak-
tion oder Gruppe nach § 10 Frakti-
onsgesetz angehören, erhalten 
Leistungen in Höhe von 25 Prozent 
des Betrages je Fraktionsmitglied in 
entsprechender Anwendung des 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Fraktionsgesetz. 
§ 3 Absatz 1, 3 und 4, § 4 Absatz 3, 
die §§ 5 bis 9 sowie § 12 des Frak-
tionsgesetzes gelten sinngemäß.“ 

 
c)  Absatz 4 wird gestrichen. 

 

 
 
 
 
(3) Fraktionslose Abgeordnete erhalten Leis-
tungen in Höhe von 25 Prozent des Betrages 
je Fraktionsmitglied in entsprechender An-
wendung des § 4 Abs. 1 Satz 2 Fraktionsge-
setz. 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Bestimmungen des Fraktionsgeset-
zes zur Zweckbindung, Verwendung, Rech-
nungslegung und Überprüfung der nach Ab-
satz 2 und 3 zur Verfügung gestellten Mittel 
sowie zur Veröffentlichung der Rechnung 
gelten sinngemäß. 
 
 
 
 

Artikel 2 
Gesetz über die Rechtsstellung der Frak-
tionen im Landtag von Nordrhein-West-
falen (Fraktionsgesetz - FraktG NRW) 

 

  
Gesetz über die Rechtsstellung der Frak-
tionen im Landtag von Nordrhein-West-

falen (Fraktionsgesetz - FraktG NRW) 

Das Gesetz über die Rechtsstellung der 
Fraktionen im Landtag von Nordrhein-West-
falen (Fraktionsgesetz - FraktG NRW) vom 
18. Dezember 2001, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16. März 2012 (GV. NRW. 
S.140) wird wie folgt geändert: 
 

  

1.  § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
 „(1) Abgeordnete können sich nach 

Maßgabe der Geschäftsordnung zu 
Fraktionen zusammenschließen. 
Ein Mitglied des Landtags kann nur 
einer Fraktion angehören.“  

 
 
 
 
 
 

 § 1 
Rechtsstellung, Bildung und Aufgaben 

der Fraktionen 
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b)  Die bisherigen Absätze 1 bis 4 wer-
den die Absätze 2 bis 5. 

 

(1) Fraktionen nehmen als unabhängige und 
selbständige Gliederungen des Parlaments 
Verfassungsaufgaben wahr. Als Teil des 
Landtags sind sie unmittelbar Adressat der 
politischen Willensbildung der Bürgerinnen 
und Bürger und zugleich selbst maßgebli-
cher Faktor des politisch-parlamentarischen 
Willensbildungsprozesses. 
 
(2) Fraktionen sind mit eigenen Rechten und 
Pflichten ausgestattete Vereinigungen im 
Landtag, zu denen sich Mitglieder des Land-
tags nach Maßgabe seiner Geschäftsord-
nung zusammengeschlossen haben. Sie 
helfen ihren Mitgliedern, ihre parlamentari-
sche Tätigkeit auszuüben und zur Verfol-
gung gemeinsamer Ziele aufeinander abzu-
stimmen. Fraktionen wirken unmittelbar auf 
den parlamentarisch-politischen Willensbil-
dungsprozess ein, indem sie eigene Stand-
punkte formulieren, Initiativen und Konzepte 
entwickeln und umsetzen. 
 
(3) Zu den Aufgaben der Fraktionen gehört 
die eigenständige Öffentlichkeitsarbeit. Sie 
dient der Unterrichtung der Öffentlichkeit 
über parlamentarische Vorgänge, Initiativen 
und Konzepte der Fraktionen, der Vermitt-
lung ihrer politischen Standpunkte und dem 
Dialog mit dem Bürger über parlamentari-
sche Fragen. Die Fraktionen sind innerhalb 
der zulässigen Aufgabenwahrnehmung in 
der Entscheidung über die geeigneten Mittel 
und Formen ihrer Öffentlichkeitsarbeit frei. 
Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen unter-
liegt nicht dem Gebot der politischen Neutra-
lität. Die Urheberschaft der Fraktion muss er-
kennbar sein. 

 
 
 
 
 
 
 
c)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 

6 und erhält folgende Fassung: 
 
 „(6) Fraktionen nehmen am allge-

meinen Rechtsverkehr teil und kön-
nen unter ihrem Namen klagen und 
verklagt werden. Sie sind nicht Teil 
der öffentlichen Verwaltung und 

 (4) Die Fraktionen haben das Recht, mit an-
deren Fraktionen und mit Fraktionen anderer 
Parlamente zusammenzuarbeiten, regionale 
und überregionale sowie internationale Kon-
takte zu pflegen. 
 
 
 
 
(5) Fraktionen nehmen am allgemeinen 
Rechtsverkehr teil und können unter ihrem 
Namen klagen und verklagt werden. Sie sind 
nicht Teil der öffentlichen Verwaltung und 
üben keine öffentliche Gewalt aus. Bei der 
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üben keine öffentliche Gewalt aus. 
Bei der Beschäftigung von Perso-
nal sind die Fraktionen nicht an Ta-
rifverträge und deren inhaltliche 
Festlegungen gebunden; § 1 des 
Gesetzes über die Anwendung be-
amten- und besoldungsrechtlicher 
Vorschriften auf nichtbeamtete An-
gehörige des öffentlichen Dienstes 
gilt entsprechend.“ 

 
d)  Der bisherige Absatz 6 wird Ab-

satz 7. 
 

Beschäftigung von Personal sind die Frakti-
onen nicht an Tarifverträge gebunden; § 2 
des Gesetzes über die Anwendung beam-
ten- und besoldungsrechtlicher Vorschriften 
auf nichtbeamtete Angehörige des öffentli-
chen Dienstes gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
(6) Das Nähere über die Bildung einer Frak-
tion sowie über ihre Rechte und Pflichten be-
stimmt die Geschäftsordnung des Landtags. 
 

2.  § 4 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „(2) Eine Fraktion erhält die Geld-

leistung ab der konstituierenden 
Sitzung des Landtags bis zum Ende 
der Wahlperiode. Eine neu hinzu-
kommende Fraktion erhält die 
Geldleistung ab dem auf die Wahl 
folgenden Tag, wenn sie sich inner-
halb eines Monats bildet. Die für 
den Zeitraum zwischen dem auf die 
Wahl folgenden Tag und der konsti-
tuierenden Sitzung des Landtags 
an eine neu hinzukommende Frak-
tion gezahlte Geldleistung wird in-
nerhalb der folgenden sechs Mo-
nate mit den der Fraktion zustehen-
den Geldleistungen verrechnet. Bei 
Beginn einer neuen Wahlperiode 
wird der Oppositionszuschlag nach 
der Wahl der Ministerpräsidentin 
bzw. des Ministerpräsidenten rück-
wirkend ab deren Beginn gezahlt. 
Im Übrigen wird die Geldleistung 
nur für den Zeitraum gewährt, in 
dem die Fraktion die Voraussetzun-
gen dieses Gesetzes und der Ge-
schäftsordnung des Landtags er-
füllt.“ 

 
 
 
 
 

 § 4 
Zuweisung und Bewirtschaftung der 

Geldleistungen 
 
 

 
(2) Eine Fraktion erhält die Geldleistung ab 
der konstituierenden Sitzung des Landtags 
bis zum Ende der Wahlperiode, im Falle der 
Auflösung des Landtags bis zum Ende des 
Monats, in dem die Neuwahl stattfindet, 
längstens jedoch bis zum Beginn der folgen-
den Wahlperiode. Eine neu hinzukommende 
Fraktion erhält die Geldleistung ab dem auf 
die Wahl folgenden Tag, wenn sie sich inner-
halb eines Monats bildet. Die für den Zeit-
raum zwischen dem auf die Wahl folgenden 
Tag und der konstituierenden Sitzung des 
Landtags an eine neu hinzukommende Frak-
tion gezahlte Geldleistung wird innerhalb der 
folgenden sechs Monate mit den der Frak-
tion zustehenden Geldleistungen verrech-
net. Im Übrigen wird die Geldleistung nur für 
den Zeitraum gewährt, in dem die Fraktion 
die Voraussetzungen dieses Gesetzes und 
der Geschäftsordnung des Landtags erfüllt. 
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b)  Absatz 3 Satz 3 erhält folgende 
Fassung: 

 
 
 
 
 
 
 „Rücklagen und Rückstellungen 

dürfen insgesamt am Ende eines 
Kalenderjahres 60 Prozent der Ge-
samtsumme aller Einnahmen bzw. 
Erträge des jeweiligen Jahres nicht 
überschreiten.“ 

 

(3) Die Fraktionen dürfen aus den Geldleis-
tungen nach Absatz 1 und 2, auch über das 
Ende der Wahlperiode hinaus, Rückstellun-
gen und Rücklagen bilden. Sie sind verpflich-
tet, zum Ende der Wahlperiode Rückstellun-
gen zu bilden, um eingegangene und gesetz-
liche Verpflichtungen im personellen und 
sächlichen Bereich auch über die Wahlperi-
ode hinaus erfüllen zu können. Rücklagen 
und Rückstellungen dürfen insgesamt am 
Ende eines Kalenderjahres und am Ende der 
Wahlperiode 60 v.H. des Jahresetats nicht 
überschreiten. Die Fraktionen dürfen keine 
Kredite aufnehmen. Leasingverträge sind 
zulässig. 

 
3.  § 6 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 6  
Buchführung 

 
Die Fraktionen haben über ihre Einnah-
men und Ausgaben bzw. über ihre Er-
träge und Aufwendungen nach Maß-
gabe des § 7 gesondert Buch zu führen. 
Die Buchführung kann nach den Regeln 
der kaufmännischen Buchführung erfol-
gen. Die Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung (GoB) sind zu beachten. 
Aus den Geldleistungen gemäß § 3 be-
schaffte Gegenstände sind, soweit sie 
den in § 6 Absatz 2 Satz 1 Einkom-
menssteuergesetz (EStG) in der jeweils 
geltenden Fassung festgesetzten Wert 
übersteigen, zu kennzeichnen und in ei-
nem besonderen Nachweis mit ihren 
um Abschreibungen nach steuerrechtli-
chen Regeln zu mindernden Anschaf-
fungskosten aufzuführen.“ 
 

  
 

§ 6  
Buchführung 

 
Die Fraktionen haben über ihre Einnahmen 
und Ausgaben nach Maßgabe des § 7 ge-
sondert Buch zu führen. Die Buchführung 
kann nach den Regeln der kaufmännischen 
Buchführung erfolgen. Aus den Geldleistun-
gen gemäß § 3 beschaffte Gegenstände 
sind, soweit sie einen Wert von 410 EUR 
übersteigen, zu kennzeichnen und in einem 
besonderen Nachweis mit ihren um Ab-
schreibungen nach steuerrechtlichen Regeln 
zu mindernden Anschaffungskosten aufzu-
führen. 
 

4.  § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
 „(1) Die Fraktionen legen über ihre 

Einnahmen und Ausgaben bzw. 
über ihre Erträge und Aufwendun-
gen Rechnung. Die Rechnung um-
fasst jeweils ein Kalenderjahr. Er-
folgt die Buchführung und die Rech-
nungslegung nach den Regeln der 
kaufmännischen Buchführung, sind 
Forderungen, Verbindlichkeiten 

 § 7 
Rechnungslegung 

 
 
(1) Die Fraktionen legen über ihre Einnah-
men und Ausgaben Rechnung. Die Rech-
nung umfasst jeweils ein Kalenderjahr. Er-
folgt die Buchführung und die Rechnungsle-
gung nach den Regeln der kaufmännischen 
Buchführung, sind Forderungen, Verbind-
lichkeiten und Abgrenzungsposten auszu-
weisen. Die geprüfte Rechnung ist spätes-
tens bis zum Ende des 6. Monats des auf das 
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und Abgrenzungsposten auszuwei-
sen. Die geprüfte Rechnung ist spä-
testens bis zum Ende des 6. Mo-
nats des auf das Haushaltsjahr fol-
genden Jahres oder des Monats, in 
dem die Geldleistung nach § 4 letzt-
mals gezahlt wurde, der Präsiden-
tin bzw. dem Präsidenten des Land-
tags vorzulegen. Verliert eine Frak-
tion dauerhaft ihre Rechtsstellung, 
so ist die Rechnung binnen einer 
Frist von 6 Monaten zu legen.“ 

 

Haushaltsjahr folgenden Jahres oder des 
Monats, in dem die Geldleistung nach § 4 
letztmals gezahlt wurde, der Präsidentin 
bzw. dem Präsidenten des Landtags vorzu-
legen. Endet die Wahlperiode oder verliert 
eine Fraktion ihre Rechtsstellung, so ist die 
Rechnung binnen einer Frist von 6 Monaten 
zu legen. Im Falle des Endes der Wahlperi-
ode durch Auflösung des Landtags ist die 
Rechnung binnen einer Frist von 6 Monaten 
nach Beginn der folgenden Wahlperiode zu 
legen. 
 

b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Die Rechnung ist wie folgt nach 
Einnahmen und Ausgaben bzw. 
nach Erträgen und Aufwendungen 
zu gliedern: 
 
1. Einnahmen bzw. Erträge 
 

a)  Zuschüsse und Leistungen 
nach §§ 3 und 4, 

 
b) sonstige Einnahmen bzw. Er-

träge 
 
2. Ausgaben bzw. Aufwendungen 
 

a)  Entschädigungen an Frakti-
onsmitglieder mit besonderen 
Funktionen (Gesamtbetrag). 

 
b)  Personalausgaben bzw. Per-

sonalaufwendungen für Frak-
tionsmitarbeiterinnen und -
mitarbeiter (Gesamtbetrag; 
Zahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die eine der Be-
soldungsgruppe A 13 ent-
sprechende oder höhere Ver-
gütung erhalten haben; Zahl 
der übrigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter). 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
(3) Die Rechnung ist wie folgt nach Einnah-
men und Ausgaben zu gliedern: 
 
 
 
1.  Einnahmen 
 

a) Zuschüsse und Leistungen nach §§ 3 
und 4, 

 
b) sonstige Einnahmen 

 
 
2.  Ausgaben 
 

a)  Entschädigungen an Fraktionsmitglie-
der mit besonderen Funktionen (Ge-
samtbetrag). 

 
b)  Personalausgaben für Fraktionsmitar-

beiterinnen und -mitarbeiter (Gesamt-
betrag; Zahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die eine der Besoldungs-
gruppe A 13 entsprechende oder hö-
here Vergütung erhalten haben; Zahl 
der übrigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter). 
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c)  Sachausgaben bzw. Sach-
aufwendungen 
 
aa) Ausgaben des laufenden 

Geschäftsbetriebs bzw. 
Aufwendungen für den 
laufenden Geschäftsbe-
trieb, 

 
bb) Ausgaben bzw. Aufwen-

dungen für Veranstaltun-
gen oder für die Zusam-
menarbeit mit anderen 
Fraktionen, 

 
cc) Ausgaben bzw. Aufwen-

dungen für Öffentlich-
keitsarbeit, 

 
dd) Ausgaben bzw. Aufwen-

dungen für Beratungen 
und Gutachten Dritter, 

 
ee) Ausgaben bzw. Aufwen-

dungen für dienstliche 
Reisen. 

 
d)  Sonstige Ausgaben bzw. Auf-

wendungen. 
 

c)  Sachausgaben 
 

 
aa) Ausgaben des laufenden Ge-

schäftsbetriebs, 
 
 
 
 

bb)  Ausgaben für Veranstaltungen o-
der für die Zusammenarbeit mit 
anderen Fraktionen, 

 
 
 

cc)  Ausgaben für Öffentlichkeitsar-
beit, 

 
 

dd)  Ausgaben für Beratungen und 
Gutachten Dritter, 

 
 
ee)  Ausgaben für dienstliche Reisen. 

 
 
 

d)  Sonstige Ausgaben. 
 

5.  § 8 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 8 
Veröffentlichung 

 
Die Präsidentin bzw. der Präsident des 
Landtags veröffentlicht jährlich die ge-
prüften Rechnungen der Fraktionen 
nach § 7 Absatz 3 als Drucksache. So-
weit die Rechnung nicht nach den Re-
geln der kaufmännischen Buchführung 
erstellt wurde, ist auch der Vermögens-
nachweis gemäß § 6 Satz 3 zu veröf-
fentlichen. Bei kaufmännischer Buch-
führung ist aus der Bilanz ergänzend 
der Gesamtbetrag des Anlagevermö-
gens sowie der Gesamtbetrag der 
Rücklagen und Rückstellungen zu ver-
öffentlichen.“ 

 
 
 
 

  
 

§ 8 
Veröffentlichung 

 
Die Präsidentin bzw. der Präsident des 
Landtags veröffentlicht jährlich die geprüften 
Rechnungen der Fraktionen und, soweit die 
Rechnung nicht nach den Regeln der kauf-
männischen Buchführung erstellt wurde, den 
Vermögensnachweis gemäß § 6 Satz 3 als 
Drucksache. 
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6.  § 10 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 10 
Zusammenschlüsse von fraktionslo-

sen Abgeordneten (Gruppen) 
 
 

(1) Mitglieder des Landtags, die sich zu-
sammenschließen wollen, ohne Frakti-
onsmindeststärke zu erreichen, können 
als Gruppe anerkannt werden, wenn auf 
sie bei der gegebenen Größe der Aus-
schüsse und auf Grundlage des vom 
Landtag angewendeten Proportional-
verfahrens ein oder mehrere Aus-
schusssitze entfallen. Sie müssen die 
übrigen Fraktionsmerkmale erfüllen. 
Über die Anerkennung einer Gruppe 
entscheidet die Präsidentin bzw. der 
Präsident des Landtags nach Beratung 
im Ältestenrat. 
 
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes 
gelten für nach Absatz 1 anerkannte 
Gruppen sinngemäß. Sie erhalten Leis-
tungen in entsprechender Anwendung 
der §§ 3 und 4. Der Grundbetrag sowie 
gegebenenfalls der Oppositionszu-
schlag stehen ihnen hälftig zu. 
 
(3) Leistungen an Abgeordnete, die kei-
ner Fraktion oder Gruppe angehören, 
werden nach Maßgabe des Abgeordne-
tengesetzes erbracht.“ 

 

  
 

§ 10 
Leistungen an Zusammenschlüsse von 

fraktionslosen Abgeordneten und an 
fraktionslose Abgeordnete 

 
Leistungen an Zusammenschlüsse von frak-
tionslosen Abgeordneten und an Abgeord-
nete, die keiner Fraktion oder keinem Zu-
sammenschluss angehören, werden nach 
Maßgabe des Abgeordnetengesetzes er-
bracht. 

 

7.  § 12 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Absatz 1 Nummer 3 werden die 
Wörter „oder der Auflösung des 
Landtags“ gestrichen. 

 
 

 § 12 
Beendigung der Rechtsstellung, Liquida-

tion einer Fraktion 
 
(1) Die Rechtsstellung als Fraktion endet 
 
1. mit dem Wegfall der Voraussetzungen, 
 die von der Geschäftsordnung des Land-
 tags gefordert werden, 
 
 
2. bei Selbstauflösung der Fraktion, 
 
3. mit dem Ende der Wahlperiode oder der 
 Auflösung des Landtags. 
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b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
 „(4) Die Liquidatoren haben die lau-

fenden Geschäfte zu beenden, die 
Forderungen einzuziehen und die 
Gläubiger zu befriedigen. Sie sind 
berechtigt, zu diesem Zweck neue 
Geschäfte einzugehen und das 
Vermögen zu marktangemessenen 
Preisen in Geld umzusetzen. Die 
Veräußerung des Vermögens und 
das Eingehen neuer Verbindlichkei-
ten dürfen nur mit vorheriger Zu-
stimmung der Präsidentin bzw. 
dem Präsidenten des Landtags er-
folgen. Die Zweckbindung nach § 3 
Abs. 3 ist zu beachten. Trifft die Li-
quidatoren bei der Durchführung 
der Liquidation ein Verschulden, 
haften sie für den daraus entste-
henden Schaden gegenüber den 
Gläubigern als Gesamtschuldner. 
Die Liquidation soll spätestens 
zwölf Monate nach dem Verlust der 
Rechtsstellung nach § 1 abge-
schlossen sein.“  

 
 
 
 
 

c)  In Absatz 5 wird das Wort“ Vermö-
genswerte“ durch das Wort „Ge-
genstände“ ersetzt. 

 
 

d)  In Absatz 6 werden die Worte „Das 
verbleibende“ durch die Worte „Das 
nicht aus Landesmitteln stam-
mende“ ersetzt. 

 
e)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(7) Absatz 5 Satz 1 und 2 sowie 

Absatz 6 gelten erst, wenn seit dem 
Ereignis, das zum Verlust der 
Rechtsstellung nach § 1 geführt 
hat, sechs Monate verstrichen sind. 
Für die Sicherung der Gläubiger gilt 
§ 52 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs.“ 

 
 

 
 
(4) Die Liquidatoren haben die laufenden 
Geschäfte zu beenden, die Forderungen ein-
zuziehen und die Gläubiger zu befriedigen. 
Sie sind berechtigt, zu diesem Zweck neue 
Geschäfte einzugehen und das Vermögen in 
Geld umzusetzen. Die Veräußerung des 
Vermögens und das Eingehen neuer Ver-
bindlichkeiten erfolgt im Einvernehmen mit 
der Präsidentin bzw. dem Präsidenten des 
Landtags. Die Zweckbindung nach § 3 Abs. 
3 ist zu beachten. Trifft die Liquidatoren bei 
der Durchführung der Liquidation ein Ver-
schulden, haften sie für den daraus entste-
henden Schaden gegenüber den Gläubigern 
als Gesamtschuldner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Soweit nach Beendigung der Liquidation 
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gewährte 
Geldleistungen verbleiben, sind diese an den 
Landtag zurückzuführen. Das gleiche gilt für 
Vermögenswerte, die mit diesen Geldern an-
geschafft worden sind. Die Sachleistungen 
nach § 3 Abs. 2 Satz 1 sind an den Landtag 
zurückzugeben. 
 
(6) Das verbleibende Vermögen der Fraktion 
ist der oder dem Anfallsberechtigten zu über-
lassen. Anfallsberechtigt sind die in der Ge-
schäftsordnung der Fraktion bestimmten 
Personen oder Stellen. 
 
 
(7) Die Absätze 5 und 6 gelten erst, wenn seit 
dem Ereignis, das zum Verlust der Rechts-
stellung nach § 1 geführt hat, sechs Monate 
verstrichen sind. Für die Sicherung der Gläu-
biger gilt § 52 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. 
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Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Artikel 1 und 2 treten am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung 

 
 
Artikel 1 
 
Das Abgeordnetengesetz Nordrhein-Westfalen ist auf der Grundlage des Artikels 50 Satz 1 
der Landesverfassung erlassen worden und regelt die Ansprüche der Mitglieder des Landtags. 
Durch vielfältigen Bezug insbesondere auf die Bestimmungen des öffentlichen Dienstes ist 
eine Anpassung erforderlich, nachdem diese Vorschriften geändert worden sind. 
 
Darüber hinaus ergibt sich durch die praktische Anwendung vereinzelt Ergänzungsbedarf. 
 
Wesentliche Änderungen ergeben sich auch aus der Änderung der Landesverfassung, 
wodurch die parlamentslose Zeit zwischen zwei Wahlperioden bzw. nach Auflösung des Land-
tags entfallen ist. Bestimmungen, die für diese Zeit Regelungen treffen, können demnach nun 
entfallen. 
 
Zu Nr. 1 (§ 7 AbgG NRW) 
 
Durch die Neufassung des Beamtenversorgungsgesetzes Nordrhein-Westfalen muss der bis-
herige Verweis angepasst werden.  
 
Der Verweis muss angepasst werden, da das Gesetz über die Gewährung einer Sonderzah-
lung und über die Bezüge der Staatssekretäre in den Jahren 2003 und 2004 für das Land 
Nordrhein-Westfalen entfallen ist. 
 
Zu Nr. 2 (§ 9 AbgG NRW) 
 
Der Aufstockungsbetrag als Teil des Übergangsgeldes nach dem Ausscheiden aus dem Land-
tag wird zunächst vorläufig festgesetzt, da die anzurechnenden Einkünfte zum Zeitpunkt der 
Zahlung in der Regel nicht oder nicht vollständig bekannt sind bzw. feststehen. Dieses Vorge-
hen ist bisher so auch akzeptiert worden. Aus Gründen der Rechtssicherheit soll die Berech-
tigung zur zunächst vorläufigen und erst nach Vorlage des Steuerbescheides endgültigen 
Festsetzung gesetzlich geregelt werden. 
 
Zu Nr. 3 (§ 13 AbgG NRW) 
 
Die Beihilfeverordnung für Beamte und Beamtinnen, die sinngemäß auch für den Abgeordne-
tenbereich anzuwenden ist, enthält ab dem Kalenderjahr 2014 eine zweite Belastungsgrenze. 
Diese ist wie auch die erste aufgrund der unterschiedlichen Lebensläufe nicht unmittelbar auf 
den Abgeordnetenbereich anwendbar. Im Abgeordnetengesetz ist daher künftig auch für die 
zweite Belastungsgrenze eine gesonderte Regelung zu treffen. Die gesonderte Regelung be-
trifft die heranzuziehenden Einkünfte für Abgeordnete und ehemalige Abgeordnete. Im Übri-
gen kann § 15 Beihilfeverordnung herangezogen werden. 
 
Zu Nr. 4 (§ 16a AbgG NRW) 
 
Redaktionelle Änderung 
 
Zu Nr. 5 (§ 16c AbgG NRW) 
 
Redaktionelle Änderung 
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Zu Nr. 6 (§ 17a AbgG NRW) 
 
Bisher fehlte eine Regelung, wer einem Mitglied des Landtags die Aussagegenehmigung er-
teilt, wenn es zum Beispiel vor einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Deut-
schen Bundestages über geheim zu haltende Informationen aus einem Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen aussagen soll. Entsprechend 
der Regelung im Deutschen Bundestag soll dies dem Präsidenten bzw. der Präsidentin des 
Landtags obliegen. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch die Beteiligung von Stellen außerhalb des Landtags zu 
regeln. 
 
Zu Nr. 7 (§ 18 AbgG NRW) 
 
Aufgrund der Verfassungsänderung erübrigen sich die Regelungen für die sofortige Beendi-
gung der Wahlperiode bei Auflösung des Landtags. 
 
Zu Nr. 8 (§ 20 AbgG NRW) 
 
Die Amtsausstattung der Mitglieder des Landtags besteht aus Sachleistungen, die ihnen zur 
Verfügung gestellt werden. Eine Pfändung dieser Sachleistungen würde zum einen die Ar-
beitsfähigkeit der Abgeordneten in Frage stellen und zum anderen mit dem Eigentumsrecht 
des Landtags kollidieren. Sie verbietet sich daher von selbst. Um jedoch derartige Versuche 
zu unterbinden, soll eine ausdrückliche Regelung im Gesetz erfolgen. 
 
Zu Nr. 9 (§ 27 AbgG NRW) 
 
Leistungen an Vereinigungen von Abgeordneten, die nicht die erforderliche Fraktionsmindest-
stärke erreichen (Gruppen), werden künftig in § 10 FraktG NRW geregelt. Daher entfällt der 
bisherige § 27 Abs. 2. Zusammenschlüsse von fraktionslosen Abgeordneten, die keinen Grup-
penstatus nach § 10 FraktG erreichen, erhalten keine Leistungen bzw. lediglich die Leistungen 
für fraktionslose Abgeordnete nach § 27 Absatz 2 Satz 1 AbgG. 
 
Im neugefassten § 27 Abs. 2 werden die bisherigen Absätze 3 und 4 zusammengefasst. In 
Satz 1 (bisher Abs. 3) erfolgt eine redaktionelle Anpassung. Um Missverständnisse und Aus-
legungsschwierigkeiten zu vermeiden und den fraktionslosen Abgeordneten die anzuwenden-
den Vorschriften rechtzeitig deutlich zu machen, werden die Normen im neugefassten Satz 2 
(bisher Abs. 4) einzeln aufgelistet. 
 
 
Artikel 2 

 

Das Fraktionsgesetz enthält an verschiedenen Stellen Regelungen, die sich auf die Rechts-
stellung der Fraktion, die Gewährung von Leistungen oder Rechnungslegungspflichten nach 
Auflösung des Landtags oder zwischen zwei Wahlperioden beziehen. Wie auch im Abgeord-
netengesetz können Bestimmungen, die Regelungen für diese Fälle treffen, entfallen.  
 
Die Regelungen im Fraktionsgesetz zur Buchführung, zur Rechnungslegung und zur Veröf-

fentlichung werden angepasst. Auch künftig ist sowohl die kameralistische als auch die kauf-

männische Buchführung zulässig. Die Begrifflichkeiten zur Buchführung gingen bislang allein 

von der kameralistischen Buchführung aus. Es erfolgt eine inhaltliche wie sprachliche Ände-

rung. 
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Die Rechtsstellung einer Gruppe wird in § 10 Fraktionsgesetz geregelt. 

 

Bei der Anwendung der Vorschriften zur Liquidation für Fraktionen haben sich in der Praxis 

Auslegungsschwierigkeiten ergeben, die durch Präzisierungen und Klarstellungen in § 12 

Fraktionsgesetz behoben werden sollen. 

 

Zu Nr. 1 (§ 1 FraktG NRW) 
 
Der neu eingefügte § 1 Absatz 1 dient der Klarstellung.  
 
Durch den neu gefassten § 1 Absatz 6 Satz 3 wird verdeutlicht, dass Tarifverträge weder for-
mal noch materiell Anwendung finden. 
 
Das FraktG verweist in § 1 Abs. 6 Satz 3, 2. Halbsatz auf das Gesetz über die Anwendung 
beamten- und besoldungsrechtlicher Vorschriften auf nichtbeamtete Angehörige des öffentli-
chen Dienstes. Das Gesetz wurde zwischenzeitlich geändert, so dass der Verweis angepasst 
werden muss (siehe Artikel 31 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310), in Kraft 
getreten am 1. Juli 2016). 
 
Zu Nr. 2 (§ 4 FraktG NRW) 
 
Aufgrund der Verfassungsänderung erübrigen sich die Regelungen für die sofortige Beendi-
gung der Wahlperiode bei Auflösung des Landtags in § 4 Abs. 2 Satz 1. Durch die neu einge-
fügte Vorschrift zum Oppositionszuschlag (§ 4 Absatz 2 Satz 4) wird eine eindeutige Regelung 
zum Beginn der Zahlung getroffen. Die nicht regierungstragende Fraktion soll den Oppositi-
onszuschlag nach der Wahl der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten rückwirkend 
ab Beginn der Wahlperiode erhalten, auch wenn die vorherige Regierung für einen Übergangs-
zeitraum noch geschäftsführend im Amt ist.  
 
Die Begrifflichkeiten zur Buchführung gingen bislang allein von der kameralistischen Buchfüh-
rung aus. Die Begriffe der kaufmännischen Buchführung sind zu ergänzen. Für die kaufmän-
nische Buchführung stellen die Erträge des jeweiligen Jahres die Bezugsgröße für die Bildung 
der Rücklagen und Rückstellungen dar (§ 4 Absatz 3 Satz 3).  
 
Zu Nr. 3 (§ 6 FraktG NRW) 
 
Die Begrifflichkeiten zur Buchführung gingen bislang allein von der kameralistischen Buch-
führung aus. Die Begriffe der kaufmännischen Buchführung sind zu ergänzen.  
 
Mit Wirkung vom 01.01.2018 wird die Betragsgrenze in der kaufmännischen Buchführung von 
410 auf 800 EUR angehoben. Um diese Anpassung abzubilden und zukünftig einen Gleichlauf 
mit den Regelungen zur Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter zu gewährleisten, 
wird anstelle der starren Wertgrenze ein dynamischer Verweis auf § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG 
in der jeweils geltenden Fassung aufgenommen. 
 
Zu Nr. 4 (§ 7 FraktG NRW) 
 
Die Begrifflichkeiten zur Buchführung gingen bislang allein von der kameralistischen Buch-
führung aus. Die Begriffe der kaufmännischen Buchführung sind zu ergänzen (§ 7 Absatz 1 
und Absatz 3).  
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Für Fraktionen im Landtag, die sich nach dem Beginn der neuen Wahlperiode erneut bilden, 
entfällt die Pflicht zur Rechnungslegung binnen sechs Monaten nach Beendigung der Wahl-
periode (§ 7 Absatz 1). Die geprüfte Rechnung ist in diesen Fällen künftig auch für Wahljahre 
spätestens bis zum Ende des 6. Monates des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres oder 
des Monats, in dem die Geldleistung nach § 4 letztmals gezahlt wurde, der Präsidentin bzw. 
dem Präsidenten des Landtags vorzulegen. 
 
Die Regelung zur Auflösung des Landtags kann entfallen (§ 7 Absatz 1). 
 
Zu Nr. 5 (§ 8 FraktG NRW) 
 
In § 8 wird durch die Bezugnahme auf § 7 Absatz 3 präzisiert, welcher Teil der Rechnung der 
Fraktionen zu veröffentlichen ist. Für die kaufmännische Buchhaltung wird ergänzend eine 
Veröffentlichungspflicht für den Gesamtbetrag des Anlagevermögens sowie der Rücklagen 
und Rückstellungen aufgenommen, da nur so die Einhaltung der Höchstgrenze für Rücklagen 
und Rückstellungen nach § 4 Absatz 3 geprüft werden kann. 
 
Zu Nr. 6 (§ 10 FraktG NRW) 
 
Die Rechtsstellung einer Vereinigung von Abgeordneten, die nicht Fraktionsmindeststärke er-
reicht, aber im Übrigen die Fraktionsmerkmale erfüllt (Gruppe), wird in § 10 Absätze 1 und 2 
neu geregelt. Dies bisherige Regelung in § 27 Absatz 2 Abgeordnetengesetz kann daher ent-
fallen (siehe oben). 
 
Die Neuregelung orientiert sich an den Bestimmungen im Deutschen Bundestag und folgt der 
verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zur Gruppe (Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 
16.07.1991, Az. 2 BvE 1/91, sowie Beschluss vom 17.09.1997, Az. 2 BvE 4/95). Für die Aner-
kennung einer Gruppe ist eine Mindestgröße erforderlich, die von der gegebenen Größe der 
Ausschüsse und dem angewendeten Proportionalverfahren abhängt. Auch müssen die übri-
gen Fraktionsmerkmale vorliegen (auf Dauer angelegter Zusammenschluss, Maß an politi-
scher Übereinstimmung, keine Doppelmitgliedschaften, Organisation entsprechend § 2 Ab-
satz 1 und 2 FraktG etc.). Über die Anerkennung einer Gruppe entscheidet die Präsidentin 
bzw. der Präsident des Landtags nach Beratung im Ältestenrat. Soweit ein verfassungsrecht-
licher Anspruch auf Anerkennung besteht, handelt es sich um eine gebundene Entscheidung. 
Für anerkannte Gruppen gelten die Vorschriften des Fraktionsgesetzes weitgehend sinnge-
mäß. Aufgrund einer typisierenden Betrachtungsweise ist allerdings davon ausgehen, dass 
die von Gruppen zu bewältigenden Aufgaben in der parlamentarischen Arbeit im Allgemeinen 
geringer sind als die Fraktionsaufgaben. Der Grundbetrag sowie gegebenenfalls der Opposi-
tionszuschlag stehen Gruppen daher nur hälftig zu. Den Betrag je Fraktions- bzw. Gruppen-
mitglied erhalten Gruppen in voller Höhe. 
 
Der bisher in § 10 geregelte Verweis auf das Abgeordnetengesetz für Leistungen an Abgeord-
nete, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, findet sich nun im redaktionell angepassten 
§ 10 Absatz 3. 
 
Zu Nr. 7 (§ 12 FraktG NRW) 
 
Aufgrund der Verfassungsänderung sind die Regelungen für die sofortige Beendigung der 
Wahlperiode bei Auflösung des Landtags entbehrlich. 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/1117 

 
 

25 

Im Übrigen sollen die Änderungen der Regelungen zur Umsetzung des Vermögens in Geld, 
zur vorherigen Zustimmung der Präsidentin bzw. des Präsidenten des Landtags beim Einge-
hen neuer Verbindlichkeiten und zur Rückgewähr von Leistungen sicherstellen, dass bei der 
Liquidation das Gebot der Wirtschaftlichkeit beachtet wird und die finanziellen Interessen des 
Landes gewahrt werden. Darüber hinaus soll die Liquidation in einem überschaubaren Zeit-
raum abgeschlossen werden.  
 
Die Änderungen in § 12 Absatz 5, 6 und 7 dienen lediglich der Klarstellung. Inhaltliche Ände-
rungen sind damit nicht verbunden. 
 
 
Artikel 3 
 
Die Änderungen treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
 
 
und Fraktion 

Norbert Römer 
Marc Herter 
 
 
und Fraktion  
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
 
 
und Fraktion 

Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
 
und Fraktion  
 

 


